
Kreis Euskirchen Z1 / V109 / 2015 
Der Landrat Datum: 10.06.2015 
 
 
 
 
 
Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 28.05.2015 
 
 

A) Öffentliche Sitzung 
 
 

TOP 9 Verlängerung der Kooperations- und 
Leistungsvereinbarungen mit den 
Familienbildungsstätten bis zum 31.12.2018 

V 109/2015 

 
 
 Das Mitglied Spilles nimmt an der Beratung und 

Beschlussfassung und das Mitglied Klöcker an der Beratung 
wegen Befangenheit nicht teil. 
 
Die Verwaltung beantwortet offen stehende Fragen. 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag folgende 
Beschlussfassung: 
 
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des 
Jugendhilfeausschusses, die zwischen den 
Familienbildungsstätten und dem Kreis Euskirchen getroffenen 
Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele 
der Eltern- und Familienbildung bis zum 31.12.2018 zu 
verlängern. 
 
Abstimmungsergebnis:           einstimmig, bei 0 Enthaltungen 
 
 

 

 




